
Das Ziel des Bebauungsplanes Nr. 35 „Schmandbruch-Ost“ ist es, diesen Bereich einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung zuzuführen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll eine Zersiedlung der Landschaft verhindert, das 

Wohnraumangebot qualitativ und quantitativ verbessert sowie der Nachfrage nach 

Einfamilienhäusern entsprochen werden. 
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